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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1956

Norm

EheG §37

EheG §42

Rechtssatz

Bei Beurteilung des Schuldausspruches bei Aufhebung der Ehe wegen Geisteskrankheit muß darauf Bedacht

genommen werden, ob der Aufhebungsbeklagte nicht nur die äußeren Erscheinungen seiner Erkrankung gekannt hat,

sondern ob er sich auch bewußt gewesen ist, daß diese Umstände die Ursache oder die Folge einer Geisteskrankheit

oder geistigen Störung gewesen sind.
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